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Amt Brück
- Der Amtsdirektor -

Amtliche Bekanntmachung über einen gefassten Beschluss in der Sitzung
der Stadtverordnetenversammlung vom 16.04.2026.

Eingang im Sitzungsbüro: 23.03.2026 Beschluss-Nr.: Br-30-180/26

Aktenzeichen:

Amt: Bauen zu behandeln in:

Datum: 28.01.2026 öffentlicher Sitzung X

Version: 2 nicht öffentl. Sitzung

Betreff:Grundsatzbeschluss zur Entwicklung von Wohnbauflächen und gewerblichen
Flächen im Bereich des Mischgebietes südlich des Bahnhofs Brück   
Kurzinfo zum Beschluss    

Beschlusstext:

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brück befürwortet das Projekt der
Projektgesellschaft Brück GmbH, Schillerstraße 74 in 16341 Panketal-Zepernick zur
Entwicklung eines attraktiven Wohnstandortes mit teilgewerblicher Nutzung auf den
Flurstücken 311/1, 314/1 (tlw.), 314/2, 319 (tlw.), 320, 321, 324, 325, 326, 442, 680, 681,
839 (tlw.) 898, 899, 900, 901 und 902 in der Flur 3 der Gemarkung Brück. Das Plangebiet
grenzt nördlich an das Brücker Bahnhofsgelände und ist der beigefügten Kartendarstellung
zu entnehmen (Anlage 1). Die Flächengröße des Plangebietes beträgt voraussichtlich ca.
5,1 ha.
Die Stadtverordnetenversammlung beabsichtigt grundsätzlich eine verbindliche
Bauleitplanung (Bebauungsplan) zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen
für das besagte Vorhaben durchzuführen.
Durch die Vorhabenträgerin sind die entsprechenden Nachweise über die von ihr
gesicherten Flächen (Flurstücke) zu erbringen und der Gemeinde vorzulegen, um die
Umsetzung des geplanten Vorhabens zu gewährleisten. Als Nachweis dienen die
geschlossenen Kaufverträge mit den jeweiligen privaten Flächeneigentümern. Die für die
Durchführung des Planverfahrens erforderlichen Planungskosten werden von der
Vorhabenträgerin getragen und in einem städtebaulichen Vertrag geregelt. Der Stadt Brück
entstehen keine Kosten. Der Aufstellungsbeschluss soll voraussichtlich innerhalb der
kommenden 5 Jahre beschlossen werden.

Abstimmungsergebnisse:
Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

AISrE 1 19.03.2026 5 5 empfohlen mit
Änderungen

SVV 2 16.04.2026 10 10 beschlossen


